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Antwort zu IFG-Anfrage: Daten Cannabis-Begleiterhebung [#185177]
Ihre Nachricht vom: 23.04.2020

Sehr geehrter Herr Plenert,

in Ihrer Anfrage vom 23.04.2020 baten Sie um die verfügbaren Daten aus der Cannabismedizinbe-
gleiterhebunggemäß § 1 des Informationsfreiheitsgesetzes.
Nach denBedingungen zur Begleiterhebung, welche mit dem Gesetz zur Änderung betäubungsmit-
telrechtlicher und anderer Vorschriften vom 09.03.2017 und nachfolgender Verordnungen festge-
legt wurden, werden die Rohdaten aus der laufenden Erhebung nicht an Dritte weitergegeben wer-
den.Die Begleiterhebung läuft noch bis zum März 2022. Sollten Zwischenauswertungen erfolgen, so 
werden diese vom BfArM der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gabriele Stahl
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